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Staatsrat und Ministerrat wie auch 
die örtlichen Volksvertretungen 
ihre Berechtigung ab, Rechtsnor
men in bestimmtem Rahmen zu er
lassen (Verf. der DDR, Art. 73, 78 
und 82). Art.65 der Verfassung der 
DDR regelt das Verfahren höchster 
staatlicher Willensbildung durch 
die Volkskammer. Das betrifft das 
Recht zur Einbringung von Geset
zesvorlagen durch die in der Volks
kammer vertretenen Parteien und 
Massenorganisationen, die Aus
schüsse der Volkskammer, den 
Staatsrat, den Ministerrat und den 
FDGB, ihre Beratung durch die 
Ausschüsse der Volkskammer und 
die Erörterung grundlegender Ge
setzesentwürfe in einer Volksdis
kussion sowie ihre Verkündung 
und ihr Inkrafttreten. In die Ausar
beitung von Rechtsvorschriften 
sind die jeweils nachgeordneten 
Volksvertretungen und deren Räte 
einzubeziehen, wenn die materiel
len, sozialen und kulturellen Be
dürfnisse der Werktätigen ihres 
Territoriums berührt werden. 
Art. 89 der Verfassung der DDR 
legt fest, daß Gesetze und andere 
allgemeinverbindliche Rechtsvor
schriften der DDR im Gesetzblatt 
und anderweitig veröffentlicht wer
den. Rechtsvorschriften der örtli
chen Volksvertretungen und ihrer 
Organe werden in geeigneter Form 
veröffentlicht.
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Gesetz Uber den Wehrdienst 
in der Deutschen Demokrati
schen Republik (Wehrdienstge
setz): am 25.3. 1982 von der Volks

kammer der DDR beschlossenes, 
am 1. 5. 1982 in Kraft getretenes 
Gesetz, das alle Formen der Ablei
stung von Wehrdienst, im besonde
ren des aktiven Wehrdienstes, nach 
dem Prinzip der allgemeinen 
—» Wehrpflicht festlegt und regelt 
(GBl. I 1982, Nr. 12). Das G. mani
festiert in seinen grundlegenden 
Bestimmungen den Wehrdienst als 
Wahrnehmung des Rechtes und 
der Ehrenpflicht der Bürger, den 
Frieden und das sozialistische Va
terland zu schützen (Verf. der 
DDR, Art.23). Wehrdienst wird als 
aktiver Wehrdienst und als Reser
vistenwehrdienst in der —> Nationa
len Volksarmee geleistet, außerdem 
in den —> Grenztruppen der DDR. 
Für den Dienst in anderen Orga
nen, in denen auf Beschluß des 
—* Nationalen Verteidigungsrates der 
DDR die Ehrenpflicht zur Landes
verteidigung von Bürgern erfüllt 
wird, gelten gleichfalls die Bestim
mungen des G. Der allgemeinen 
Wehrpflicht unterliegen alle männ
lichen Bürger der DDR vom 
18.-50. Lebensjahr. Während der 
—► Mobilmachung und im —» Verteidi
gungszustand endet die Wehrpflicht 
mit dem 60. Lebensjahr. Während 
der Mobilmachung und im Vertei
digungszustand können weibliche 
Bürger der DDR vom 18.-50. Le
bensjahr in die allgemeine Wehr
pflicht einbezogen werden. Im Ab
schnitt über vorbereitende Maß
nahmen für den Wehrdienst sind 
diese als Bestandteil der Bildung 
und Erziehung gekennzeichnet. 
Als Organisation zur vormilitäri
schen Ausbildung ist die —» Gesell
schaft für Sport und Technik genannt. 
Die staatlichen Organe und Be
triebe werden verpflichtet, die Bür
ger auf den Wehrdienst vorzube
reiten. Grundlegende Aufgaben 
der Angehörigen der Nationalen 
Volksarmee, Rechte und Pflichten 
der Armeeangehörigen, das Vorge
setztenverhältnis, die Möglichkei
ten zur aktiven Mitgestaltung des 
aktiven Wehrdienstes und die Ar-


